
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Peter Haubner, Ing. Wolfgang Klinger 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Antrag (506/ A) betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftskammergesetz 

1998 geändert wird, in der Fassung des Ausschussberichtes (470 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

Der Antrag (506/ A) betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftskammergesetz 1998 
geändert wird, wird wie folgt geändert: 

J) Nach der Ziffer J wirdfolgende Ziffer Ja eingefiigt: 

" Ja. In § 20 wird folgender Abs. 3 angejiigt: 

,,(3) Die Landeskammern werden im übertragenen Wirkungsbereich als Standortanwalt gemäß dem 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 - UVP-G 2000, BGBL Nr. 69711993, tätig, wenn das 
Vorhaben Auswirkungen auf das jeweilige Land als Wirtschaftsstandort hat. Bei der Besorgung dieser 
Aufgabe unterliegen sIe den Weisungen der Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort. "" 

2) Nach der Ziffer J 2 wird folgende Ziffer J 3 eingejiigt: 

"J 3. § 150 wird folgender Abs. 8 angejiigt: 

,,(8) � 20 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. XX/20 18, tritt mit 1. Juli 2019 in 
Kraft.'''' 

Begründung: 

Zu Z la und 13 (§ 20 Abs. 3 und 150 Abs. 8) 

Dem Regierungsprogramm 2017-2022 entsprechend sieht die im BGBI I Nr. 80/2018 kundgemachte 
Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 - UVP-G 2000, BGBL Nr. 69711993, das Organ 
Standortanwalt vor, das die öffentlichen Interessen an der Verwirklichung eines Vorhabens in Verfahren 
nach dem UVP-G 2000 geltend zu machen hat. Das UVP-G 2000 richtet den Standortanwalt aber nicht ein, 
sondern geht vielmehr von dessen Einrichtung seitens des Bundes oder des betroffenen Landes aus. Diese 
Einrichtung soll nunmehr durch die Zuweisung der Organfunktion des Standortanwalts an die in den 
Ländern eingerichteten Wirtschaftskammern im übertragenen Wirkungsbereich erfolgen, wobei sich die 
Zuständigkeit nach der Betroffenheit des jeweiligen Land 'n seiner Eigenschaft als Wirtschafts standort 
richtet (zur Zuständigkeit des dem Standortan verglei baren Umweltanwalts siehe BVwG vom 
08.07.2015, W I93 2105001-1; BVwG 22.01 16, W113 20 7242-1; BVwG 30.05.2018, W102 2180375-
I). 

AA-59 XXVI. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




		2018-12-13T15:24:54+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




